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Verkehrsanbindung Parkmöglichkeiten  

 

 

 

 Sie erreichen uns ab Hbf. mit den Linien 6/6A (Richtung Wiesbaden), 64 (Rich-
tung Laubenheim), 65 (Richtung Weisenau), 68 (Richtung Hochheim), Ausstieg Hal-
testelle „Bauhofstraße“.  Zufahrt über Kaiser-Friedrich-Str. oder Bauhofstraße. 

Parkplatz am Schlossplatz  
(Einfahrt Ernst-Ludwig-Straße), 
Tiefgarage am Rheinufer  
(Einfahrt Peter-Altmeier-Allee) 

 

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität | Postfach 31 60 | 55021 Mainz  Kaiser-Friedrich-Straße 1 
55116 Mainz 
Telefon 06131 16-0 
Poststelle@mkuem.rlp.de 
http://www.mkuem.rlp.de 
 
09.10.2023 
 

Untere Bodenschutz-, Wasser- und Abfallbehörden der 
Kreise und kreisfreien Städte  
 

Obere Bodenschutz-, Wasser- und Abfallbehörde der 
Struktur- und Genehmigungsdirektionen 
 

Landesamt für Umwelt 
 

Landesamt für Geologie und Bergbau 
 

Landesbetrieb für Mobilität 
 

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 
Rheinhessen-Nahe-Hunsrück 

 
Mein Aktenzeichen Ihr Schreiben vom Ansprechpartner/-in / E-Mail Telefon / Fax 
6104#2022/0005-1401 
7.0077 
Bitte immer angeben! 

 Alexander Roth 
Alexander.Roth@mkuem.rlp.de 

(06131) 16-2451 
 

ALEX-Informationsblatt 29 - Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) in 
der Umwelt – Landesstrategie und landesspezifische Vollzugshinweise Rhein-
land-Pfalz 
hier:  Veröffentlichung des LfU und Einführung für den Vollzug in der  
  Abfall- und Wasserwirtschaft sowie im Bodenschutz in Rheinland-Pfalz 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Schreiben vom 24.10.2022 durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Ener-

gie und Mobilität (MKUEM Az. 6104#2022/0005-1401 7.0031) wurde der „Leitfaden 

zur PFAS-Bewertung – Empfehlungen für die bundeseinheitliche Bewertung von Bo-

den- und Gewässerverunreinigungen sowie für die Entsorgung PFAS-haltigen Bo-

denmaterials“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit 

und Verbraucherschutz (BMUV) für den abfall-, wasser- sowie bodenschutzrechtlichen 

Vollzug in Rheinland-Pfalz eingeführt.  

Mit diesem BMUV-Leitfaden wurde ein Bewertungsrahmen und eine Hilfestellung bei 

der Bewertung von PFAS-Einträgen in Gewässer oder in den Boden gegeben und er-

setzte die vormaligen Regelungen zur Bewertung und dem Umgang mit PFAS gemäß 
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dem ALEX-Informationsblatt 29 „Per - und polyfluorierte Chemikalien (PFC) in der 

Umwelt“ des Landesamts für Umwelt Rheinland-Pfalz (LfU) mit Stand 2017. 

Inzwischen liegt das ALEX-Informationsblatt 29 in vollständig überarbeiteter und  

erheblich erweiterter Ausrichtung vor. Die veränderte Bezeichnung „Per- und polyfluo-

rierte Alkylsubstanzen (PFAS) in der Umwelt – Landesstrategie und landesspezifische 

Vollzugshinweise Rheinland-Pfalz“ drückt aus, dass zum einen die rheinland-

pfälzische Landesstrategie zum Umgang mit PFAS dargestellt wird und zum anderen 

ergänzende Vollzugshinweise zum BMUV-Leitfaden aus 2022 gegeben werden.     

Die grundlegende Überarbeitung fand unter Federführung des Landesamts für Umwelt 

(LfU) in einer Arbeitsgruppe zusammen mit Vertretern des MKUEM und der Struktur- 

und Genehmigungsdirektionen statt und wurde vom LfU kürzlich veröffentlicht. 

Das ALEX-Informationsblatt 29 „Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) in der 

Umwelt – Landesstrategie und landesspezifische Vollzugshinweise Rheinland-Pfalz“ 

ist u. a. auf der Website des MKUEM abrufbar: 

https://mkuem.rlp.de/themen/kreislaufwirtschaft-und-bodenschutz/bodenschutz-und-

altlasten/rundschreiben-und-arbeitshilfen/alex-arbeitshilfen#c3042 

Im Rahmen des Vollzugs bitten wir um Beachtung des ALEX-Informationsblattes und 

um Rückmeldung zu Erfahrungen und Erkenntnissen aus dem Vollzug für dessen 

Fortschreibung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  

gez. gez. 

Dr. Dirk Grünhoff Andreas Christ  

stellv. AL 7 Kreislaufwirtschaft und Bodenschutz AL 3 Wasserwirtschaft 

 


